
STADT KARLSRUHE
Ortsverwaltung Wettersbach

STELLUNGNAHME zum Antrag

SPD-Ortschaftsratsfraktion Wettersbach

vom: 10.07.2015
eingegangen: 16.07.2015

Gremium: Ortschaftsrat Wettersbach

Termin:
Vorlage Nr.:
TOP:

Verantwortlich:

15.09.2015
94
3
öffentlich
---

Geschwindigkeitsbegrenzung 20 km/h; Nebenstraße der Talstraße; Ortsteil Palmbach

- Kurzfassung -

Das Ordnungs- und Bürgeramt hat grundsätzlich keine Bedenken, die Nebenstraße der
Talstraße (Anger) nach dem Umbau auf Tempo 20 km/h zu begrenzen, da kein Gehweg
mehr vorhanden ist.

Finanzielle Auswirkungen des Antrages nein ja

Gesamtkosten der
Maßnahme

Einzahlungen/Erträge
(Zuschüsse u. Ä.)

Finanzierung durch
städtischen Haushalt

Jährliche laufende Belastung
(Folgekosten mit kalkulatori-
schen Kosten abzügl. Folgeer-
träge und Folgeeinsparungen)

Haushaltsmittel (bitte auswählen)
Kontierungsobjekt: (bitte auswählen) Kontenart:
Ergänzende Erläuterungen:

ISEK Karlsruhe 2020 - relevant nein ja Handlungsfeld: (bitte auswählen)

Anhörung Ortschaftsrat (§ 70 Abs. 1 GemO) nein ja durchgeführt am

Abstimmung mit städtischen Gesellschaften nein ja abgestimmt mit


